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Beitragsordnung des Rhein-Voreifel Touristik e.V. 

 
 

 Mitglieder entrichten als jährlichen Beitrag: 

Kommunen  

€ 10.000,00 Sockelbeitrag zzgl. % Anteil pro EW  

Beherbergungsbetriebe 
Hotel/Hotel garni/ Gasthof 

 

€ 6,00 pro Bett 

Ferienwohnung  € 50,00  

Gastronomie/ Cafés,  
Direktvermarkter  
Handwerk- und Dienstleistungsge-
werbe, 

Sonstige Betriebe  
z.B. Reiterhöfe, Bildungseinrichtun-
gen, Schwimmbäder, Golfplätze, 
Museen 

 

kleine Betriebe (Jahresumsatz bis 200 T€)          € 100,00  

mittlere Betriebe (Jahresumsatz über 200 T€)     € 200,00  

große Betriebe (Jahresumsatz über 500 T€)        min. € 300,00 

Einzelhandel,  
Banken 

kleine Betriebe (Jahresumsatz bis 500 T€):           € 100,00  

mittlere Betriebe (Jahresumsatz über 500 T€):      € 200,00  

große Betriebe (Jahresumsatz über 2 Mio. €):       min. € 300,00 

Einzelpersonen € 50,00 

Vereine/ Organisationen ab € 100,00 
(€ 0,10 pro Mitglied, mindestens € 100,00) 

 

Grundlage ist die Selbsteinschätzung der Betriebe, bei berechtigten Zweifeln können seitens des Ver-
eins Nachweise erbeten werden. 

 

 
Generelle Hinweise: 

Mitglieder erteilen über die Beitragszahlungen Einzugsermächtigungen und verpflichten sich Ände-
rungen der Daten rechtzeitig mitzuteilen. Entstehende Mehrkosten werden in Rechnung gestellt.  

 

Mitglieder des Fördervereis der T&C zahlen nur 50% des RVT-Mitgliedsbeitrags.  


